
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2007/10/4 11Os65/07d,
13Os66/15b, 15Os54/17f

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.2007

Norm

StPO §281 Abs1 Z2

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 281 Abs 1 Z 2 StPO ist in Bezug auf nichtige Akte im Zuge einer sodann wiederholten

Hauptverhandlung planwidrig lückenhaft, weil § 281 Abs 1 Z 3 StPO nur die - ungeachtet allfälliger Vertagungen -

unmittelbar zum Urteil führende Hauptverhandlung meint. (WK-StPO § 281, Rz 179).

Der Nichtigkeitsgrund des § 281 Abs 1 Z 2 StPO umfasst daher auch nichtige Akte im Zuge einer sodann wiederholten

Hauptverhandlung.
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Auch
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Auch; Beisatz: Gilt auch für eine Beweisaufnahme außerhalb der Hauptverhandlung. (T1)
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